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 Veröffentlicht am 09.05.1996

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §2 Abs2 Z3;

AsylG 1991 §20 Abs2;

AVG §37;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Schließt sich die belBeh der Annahme der Verfolgungssicherheit der Erstbehörde in einem der "Österreich

umgebenden Staaten" nicht an, sondern erhebt sie diese Behauptung nur in bezug auf Bulgarien und Rumänien

wegen der Zugehörigkeit zur FlKonv, wozu die belBeh dem Asylwerber keine Gelegenheit zur Stellungnahme

einräumte, wurde das Parteiengehör des Asylwerbers verletzt.

Schlagworte

Parteiengehör Rechtsmittelverfahren Parteiengehör Verletzung des Parteiengehörs Verfahrensmangel
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